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Gemeinde Berikon

Baugesuch Nr. 2025-0025
Bauherr- Shyqri und Sevdije Jelliqi,
schaft: Am Rummelbach 11, 

8965 Berikon
Bauobjekt: Sichtschutzwand
Bauplatz: Am Rummelbach 11,  

Parzelle Nr. 1291

Einwendungen gegen dieses Bauvorha-
ben sind während der Auflagefrist vom 
25. August bis 23. September 2025
schriftlich und im Doppel mit Begründung 
und Antrag dem Gemeinderat Berikon 
einzureichen.

Gemeinderat Berikon

Gemeindewahlen für die Amtsperiode 2026/2029 
vom 28. September 2025; 1. Wahlgang
Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates (5 Mitglieder) 
sowie des Gemeindeammanns und des Vizeammanns

Für die vorstehend erwähnten Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025
wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet:

Gemeinderat (5 Sitze)
– Perroud, Arsène,1977, von Wohlen AG und Attalens FR, Oberdorfweg 13c, Wohlen,

SP, bisher
– Vogt, Roland, 1969, von Wangen SZ, Dammweg 27, Wohlen, SVP, bisher
– Breitschmid, Manfred, 1949, von Wohlen AG, Friedhofstrasse 10, Wohlen, SVP, neu
– Geissmann, Thomas, 1974, von Hägglingen AG, Gyrenhübelstrasse 16, Wohlen,

FDP, neu
– Hauri, Claudia, 1967, von Seengen AG, Bollmoosweg 21, Wohlen, SVP, neu
– Isler-Rüttimann, Sonja, 1971, von Wohlen AG und Jonen AG, Aeschstrasse 21,

Wohlen, Die Mitte, neu
– Parvex-Käppeli, Olivier, 1977, von Collombey-Muraz VS, Bünzweg 8, Wohlen,

GLP, neu
– Pascolin, Laura, 1971, von Wohlen AG, Hochwachtstrasse 22, Wohlen, SP, neu
– Schmid, Patrick, 1973, von Hägglingen AG, Untere Farnbühlstrasse 21, Wohlen,

Grüne, neu

Gemeindeammann
– Perroud, Arsène, 1977, von Wohlen AG und Attalens FR, Oberdorfweg 13c, Wohlen,

SP, bisher
– Vogt, Roland, 1969, von Wangen SZ, Dammweg 27, Wohlen, SVP, neu

Vizeammann
– Geissmann, Thomas, 1974, von Hägglingen AG, Gyrenhübelstrasse 16, Wohlen,

FDP, neu
– Isler-Rüttimann, Sonja, 1971, von Wohlen AG und Jonen AG, Aeschstrasse 21,

Wohlen, Die Mitte, neu
– Parvex-Käppeli, Olivier, 1977, von Collombey-Muraz VS, Bünzweg 8, Wohlen,

GLP, neu

Hinweis zu den Wahlen des Gemeinderates, Gemeindeammanns und Vizeammanns
Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen findet für die Mitglieder des Gemeinderates, 
den Gemeindeammann sowie den Vizeammann im 1. Wahlgang in jedem Fall eine 
Urnenwahl statt (§ 30b GPR). Es sind nicht nur die oben aufgeführten Personen wählbar. 
Im 1. Wahlgang kann jede in der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder als 
Kandidat gültige Stimmen erhalten (§ 30 Abs. 1 GPR).

Gesamterneuerungswahl der Steuerkommission Wohlen und Bünzen 
(3 Mitglieder und 1 Ersatzmitglied); Nachmeldefrist

Für die vorstehend erwähnten Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025 
wurden folgende Kandidaten angemeldet:

Steuerkommission (3 Sitze)
– Betschart, Peter, 1947, von Muotathal SZ, Luegisland 44, Wohlen, SVP, bisher
– Thiébaud, Raoul Daniel, 1948, von Rochefort NE, Steingasse 34b, Wohlen,

FDP, bisher
– Strub, Thomas, 1975, von Wohlen AG und Hauenstein-Ifenthal SO, Drosselweg 39,

Wohlen, Die Mitte, bisher

Ersatzmitglied Steuerkommission (1 Sitz)
– Leuenberger, Marie-Solange, 1973, von Mühleberg BE, Bremgarterstrasse 24, Wohlen,

SP, neu

Hinweis zu den Wahlen der Steuerkommission und Ersatzmitglied Steuerkommission
Nachdem weniger oder gleich viele Kandidierende vorgeschlagen wie zu wählen sind, wird 
eine Nachmeldefrist von 5 Tagen angesetzt, innert der weitere Vorschläge für die Wahl 
eingereicht werden können (§ 30a GPR). Diese sind von 10 Stimmberechtigten des 
Wahlkreises zu unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei innert 5 Tagen seit 
Publikation, d.h. bis Mittwoch, 27. August 2025, 12.00 Uhr, einzureichen. Das er-
forderliche Formular kann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder auf der Website 
www.wohlen.ch heruntergeladen werden. Übertrifft die Anzahl der Anmeldungen nach 
dieser Frist die Anzahl der zu vergebenden Sitze nicht, werden die Vorgeschlagenen vom 
Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt. Für allenfalls noch zu vergebende Sitze wird 
am 28. September 2025 eine Wahl an der Urne durchgeführt. Es sind nicht nur die oben 
aufgeführten Personen wählbar. Im 1. Wahlgang kann jede im Wahlkreis (Wohlen und 
Bünzen) wahlfähige Person als Kandidatin oder als Kandidat gültige Stimmen erhalten 
(§ 30 Abs. 1 GPR).

Wahlbüro

Gemeindekanzlei

Gesamterneuerungswahl der 40 Mitglieder 
des Einwohnerrates vom 30. November 2025 
für die Amtsperiode 2026/2029
Die Wahlvorschläge sind gemäss § 9 Abs. 1 der Verordnung über die Wahl des 
Einwohnerrates (VEWR) beim Wahlbüro der Gemeinde Wohlen bis spätestens am 62. Tag 
vor dem Hauptwahltag, das heisst bis Montag, 29. September 2025, 12.00 Uhr, schriftlich 
einzureichen. Das erforderliche Formular kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Namen wählbarer Personen enthalten, als 
Mitglieder des Einwohnerrates zu wählen sind. Kein Name darf mehrmals aufgeführt wer-
den. Überzählige Namen werden gestrichen (§ 9 Abs. 2 VEWR).

Der Wahlvorschlag ist von mindestens 15 im Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten zu 
unterzeichnen. Eine stimmberechtigte Person darf nicht mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen (§ 11 Abs. 1 und 2 VEWR). Die Unterschrift kann nach Einreichung des 
Wahlvorschlages nicht zurückgezogen werden. Vorgeschlagene Personen dürfen den 
Wahlvorschlag, auf dem sie aufgeführt sind, nicht unterzeichnen. 

Wahlbüro

Gemeindekanzlei

Kommunale Gesamterneuerungswahlen 
für die Amtsperiode 2026/2029 vom 28. September 2025 
(1. Wahlgang); Bekanntgabe der angemeldeten 
Kandidaturen; Nachnomination / Stille Wahlen 
bei den Gemeindekommissionen
Die kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026/2029 
finden am 28. September 2025 (1. Wahlgang) und 30. November 2025 (allfälliger 
2. Wahlgang) statt.

Mit amtlicher Publikation vom 16. Mai 2025 im Bremgarter Bezirks-Anzeiger 
wurde das Anmeldeverfahren eingeleitet respektive die Anmeldefrist bis 
18. August 2025 publiziert (vgl. dazu auch Gemeindemitteilung bzw. Newsletter
vom 15. Mai 2025 unter www.eggenwil.ch > Aktuelles).

a) Gemeindekommissionen: Nachnomination / Stille Wahlen

Für die nachstehenden vom Volk zu wählenden Gemeindekommissionen wur-
den folgende Kandidatinnen und Kandidaten form- und fristgerecht angemeldet:

Finanzkommission (3 Kandidaturen für 3 Sitze)
–  Endres Benjamin Thomas, 1991, von Oetwil an der Limmat ZH und Wald ZH,

Pflanzerfeldstrasse 26b, parteilos, bisher
–  Meier Dominic, 1991, von Eggenwil AG und Künten AG, Pflanzerfeldstrasse

38, parteilos, bisher
– Gattlen Michel David, 1992, von Bürchen VS, Im Rebhügel 54, parteilos, neu

Steuerkommission (3 Kandidaturen für 3 Sitze)
–  Senn Erika, 1960, von Buchs SG, Alte Badenerstrasse 17, parteilos, bisher
–  Suter Hans, 1952, von Freienwil AG, Oberdorfstrasse 9, parteilos, bisher
– Vitali Marco Edoardo, 1974, von Luzein GR, Tobelstrasse 15, parteilos, bisher

Ersatzmitglied Steuerkommission (1 Kandidatur für 1 Sitz)
–  Weder Emil, 1957, von Diepoldsau SG, Pflanzerfeldstrasse 8, parteilos, bisher

Stimmenzähler bzw. Mitglieder des Wahlbüros (2 Kandidaturen für 2 Sitze)
–  Belser Andrea Irene, 1983, von Eggenwil AG und Muri AG, Trottengasse 9,

parteilos, bisher
–  Boksberger Stephanie, 1983, von Homburg TG, Im Rebhügel 18, parteilos, neu

Ersatz-Stimmenzähler bzw. Ersatzmitglieder des Wahlbüros (2 Kandidatu-
ren für 2 Sitze)
–  Belser Angela, 1975, von Eggenwil AG, Pflanzerfeldstrasse 40, parteilos, bisher
–  Nahon Jacques, 1955, von Kriens LU und Reiden LU, Pflanzerfeldstrasse 43,

parteilos, neu

Nachdem bei allen neu zu bestellenden Gemeindekommissionen (Finanz-
kommission, Steuerkommission und Wahlbüro) jeweils gleich viele wählbare 
Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen wurden, wie zu wählen sind, ist 
gemäss § 30a Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) mit der 
Publikation der Namen eine Nachmeldefrist von 5 Tagen anzusetzen, innert der 
weitere Vorschläge eingereicht werden können. Dadurch kann für die jeweilige 
Kommission die Urnenwahl am 28. September 2025 erwirkt werden.

Die Wahlvorschläge sind von 10 Stimmberechtigten der Gemeinde zu unter-
zeichnen und bis am Mittwoch, 27. August 2025, bei der Gemeindekanzlei 
einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Rückzug der Anmeldung nicht 
mehr zulässig. Die entsprechenden Formulare können am Schalter der 
Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Gehen innert der genannten Nachmeldefrist keine weiteren Anmeldungen 
ein respektive übertrifft nach Ablauf der Frist die Anzahl der Anmeldungen 
die Anzahl der zu vergebenden Sitze nicht, werden die Vorgeschlagenen 
vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt (§ 30a Abs. 2 GPR).

b) Gemeinderat: Urnenwahl vom 28. September 2025

Im Unterschied zu den Kommissionen ist bei der Wahl des Gemeinderats sowie 
des Gemeindeammanns und des Vizeammanns die stille Wahl im ersten 
Wahlgang ausgeschlossen. Zur Neubestellung der Gemeindeexekutive findet 
also in jedem Fall eine Urnenwahl statt (§ 30b GPR).

Es wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten form- und fristgerecht 
angemeldet:

Gemeinderat (6 Kandidaturen für 5 Sitze)
–  Belser Roland, 1975, von Eggenwil AG, Hoforstrasse 10, SVP, bisher
–  Vogel Pascal Philipp, 1979, von Wangen an der Aare BE, Badenerstrasse 13,

parteilos, bisher
–  Werthmüller Esther Monika, 1975, von Ersigen BE, Pflanzerfeldstrasse 37,

parteilos, bisher
–  Altschul Nicola René, 1982, von Kammersrohr SO, Im Rebhügel 52,

parteilos, neu
–  Macchi Maurice Severin, 1994, von Fislisbach AG, Erlismattweg 13,

parteilos, neu
–  Meyer Sebastian, 1977, von Mörschwil SG, Kirchrainstrasse 6, parteilos, neu

Gemeindeammann (1 Kandidatur für 1 Sitz)
–  Vogel Pascal Philipp, 1979, von Wangen an der Aare BE, Badenerstrasse 13,

parteilos, neu (bisher Vizeammann)

Vizeammann (1 Kandidatur für 1 Sitz)
–  Belser Roland, 1975, von Eggenwil AG, Hoforstrasse 10, SVP, neu

(bisher Gemeinderat)

Als Gemeindeammann oder Vizeammann kann eine Person nur gültige Stimmen 
erhalten, wenn sie gleichzeitig als Gemeinderat gewählt wird (§ 27a Abs. 2 GPR).

Die angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten werden den Stimmbe-
rechtigten zusammen mit den Stimmzetteln schriftlich zur Kenntnis gebracht.
Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass im ersten Wahlgang jede in der 
Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige 
Stimmen erhalten kann (§ 30 Abs. 1 GPR).

Eggenwil, 18. August 2025 Gemeindekanzlei/Wahlbüro Eggenwil

Eggenwil
Planung, Bau und Umwelt

Baugesuche
Bauherr: Diana von Geyr und Lorenz 

Oberholzer, Rummelring 35, 
5610 Wohlen  
(Projektverfasser: 
Grogg Baubetreuung GmbH, 
Hohbühlweg 11, 
5610 Wohlen)

Bauobjekt: Neubau Pool und Garten-
reduit

Bauplatz: Rummelring 35, 
Parzelle Nr. 1701,  
Gebäude Nr. 3126

Bauherr: Garage Rohrbach AG, 
Schützenmattweg 36,  
5610 Wohlen  
(Projektverfasser:  
Westiform AG, 
Freiburgstrasse 596,  
3172 Niederwangen BE)

Bauobjekt: Ersatz und Neumontage 
von Werbeelementen

Bauplatz: Schützenmattweg 36,  
Parzelle Nr. 2502,  
Gebäude Nr. 1656

Zusätzliche Departement Bau, Verkehr 
Bewilligung: und Umwelt, Abteilung für 

Baubewilligungen, Aarau

Bauherr: Giuseppe Cupaiuolo, 
Giesshübelstrasse 106, 
8045 Zürich,  
(Projektverfasser:  
Architekturbüro  
Josef Scherer,  
Wilstrasse 17,  
5610 Wohlen)

Bauobjekt: Neue Parkplätze für 
Wohn- und Gewerbehaus

Bauplatz: Bahnhofweg 15, Parzelle 
Nr. 2762, Gebäude Nr. 734

Bauherr: Marina und Pascal Zähner, 
Georges Meyer-Weg 9, 
5610 Wohlen  
(Projektverfasser:  
Ullmann Architektur, 
Eisengase 37,  
5600 Lenzburg)

Bauobjekt: Umbau und Neubau (Pool, 
Sichtschutzmauer, Park-
platz, Kaminrohr, bestehen-
des Gartenhaus, Dach, 
Dachfenster)

Bauplatz: Georges Meyer-Weg 9, 
Parzelle Nr. 3424, Gebäu-
de Nr. 1036 – nachträglich

Öffentliche Auflage vom 23. August 2025 
bis 22. September 2025 im Bereich Pla-
nung, Bau und Umwelt. Allfällige Ein-
wendungen müssen einen Antrag und 
eine Begründung enthalten und sind 
innert der Auflagefrist schriftlich dem 
Bereich Planung, Bau und Umwelt, 
5610 Wohlen, einzureichen.

Baugesuchspublikation
Baugesuch Nr. 2025-21
Bauherr- Einwohnergemeinde Niederwil,
schaft: Hauptstrasse 4,

5524 Niederwil
Bau- Sanierung
vorhaben: Rosen- und Gartenweg
Zusatz- Departement Bau, Verkehr
gesuche: und Umwelt
Lage: Rosenweg, Gartenweg,  

Wolfetsmattweg, Wohler-
strasse

Auflagefrist: 25. 8. 2025 bis 23. 9. 2025

Allfällige Einwendungen haben einen An-
trag und eine Begründung zu enthalten 
und sind innert der Auflagefrist schriftlich 
dem Gemeinderat Niederwil einzureichen.

Gemeindekanzlei Niederwil

Niederwil

Suche 8 Personen, die ernsthaft  
ihr Gewicht kontrollieren wollen!
Erstgespräch mit Körperanalyse Fr. 25.–

Praxis Lebens-Energie und Zellernährung
Katharina Keller 
www.nubolife.ch / Telefon 079 298 90 92

Wir sorgen dafür!

Eine Küche muss passen.

mega-kuechen.ch

Besuchen Sie uns in:

mkc Mega Küchencenter
Wassergrabe 3
6210 Sursee

mkc Mega Küchencenter
Hallwilerstrasse 42
5724 Dürrenäsch

Hervorheben

Hervorheben
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